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RS OGH 1985/6/25 4Ob77/85
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.06.1985

Norm

nö GdVBG 1976 §39 Abs2 litb

Rechtssatz

Eine besonders schwere Verletzung der Dienstp5ichten, die eine Entlassung rechtfertigt, liegt vor, wenn eine

Krankenschwester eine Patientin auf ordinäre Weise beschimpft und sie, ohne daß dies für die Körperreinigung

erforderlich gewesen wäre an den Haaren reißt.
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Schlagworte

SW: Arbeitspflichten
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